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Editorial
Liebe Klientinnen und Klienten!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Die Monate von September bis November sind bei vielen 
Menschen besonders unbeliebt. Doch der Herbst ist mehr 
als das Ende des Sommers. Viele Menschen fürchten sich 
schon das ganze Jahr vor diesem Moment das erste Mal 
die Heizung einschalten zu müssen. Der graue Himmel 
erschlägt die Lebenslust. Es ist düster. Es ist nass. Es ist 
trostlos. Kurzum, es wird Herbst. Dass die Menschen dem 
Herbst ablehnend gegenüberstehen, konnte das Markt-
forschungsinstitut Splendid Research in einer Umfrage 
untermauern: 86 Prozent der Befragten gaben an, dass 

ihre liebsten Jahreszeiten Frühling oder Sommer seien. Nur neun Prozent nannten den Herbst, fünf Prozent 
den Winter.

Heuer konnten die sonnenliebenden Menschen aufatmen. Der königliche Sommer saß lange fest auf seinem 
Thron. Selbst im September hatten wir bis zu 30 Grad, inklusive zwölf Stunden Sonnenschein am Tag. Wenn 
uns aber dann die Herbststürme und der Dauerregen zurück in die eigenen vier Wände treiben, hat auch die 
ewige Hektik der Sommertage, der Zwang zum kollektiven Vergnügen am Badesee oder in den Schanigärten 
ein Ende.

In einer Gesellschaft, die besessen ist von der Idealvorstellung der ständigen Aktivität, in der der Mensch 
kaum Zeit findet, bei sich selbst zu bleiben, sind die kalten Jahreszeiten eine Notbremse. Endlich wieder die 
Wochenenden unter der Bettdecke verbringen dürfen. Sich stundenlang in ein gutes Buch vertiefen, lange Ge-
spräche über dampfendem Tee und Spieleabende am Küchentisch. Der Herbst legt dem Menschen eine Stille 
auf, die ihn zwingt, die Aufmerksamkeit vom belanglosen Geplapper der Gartenpartys wieder auf die Ausein-
andersetzung mit sich selbst zu richten. Die behagliche Einrichtung der eigenen Wohnung rückt wieder in den 
Fokus, ebenso die Ausgestaltung des persönlichen Innenraums. Vorbei ist die Eitelkeit der Strandfanatiker, 
deren ewiges Lied der Selbstdisziplinierung verstummt. Über die mühsam gebräunten Bikinifiguren und hart 
erarbeiteten Sixpacks legt sich die Gleichgültigkeit des Übergangsmantels. Der Sommer ist eitel, der Herbst 
aber gerecht und genügsam. Letztlich ist der Herbst eine Konfrontation mit dem Vergangenen. Wie die letzten 
Seiten eines fesselnden Romans, die letzten Tage eines Urlaubs, der letzte Akt einer Theateraufführung.

Darum genießen wir die letzten Sonnentage, freuen uns aber auch gemeinsam auf mehr Innehalten und häus-
liche Gemütlichkeit im Kreise unserer Lieben.

Herzliche Grüße!

Ihr Andreas Leeb
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BMF-INFO ZU STEUERLICHEN ERLEICHTERUNGEN

©sunakri - stock.adobe.com

Anlässlich der jüngsten Katastrophenschäden durch Hochwasser und Erdrutsche 
hat das BMF in einer Information (GZ 2023-0.599.910 vom 21. August 2023) steuerli-
che Maßnahmen aufgelistet, die Betroffenen und Helfenden (steuerliche) Erleichte-
rungen verschaffen sollen. Sie werden nachfolgend überblicksmäßig dargestellt.

Verlängerung von Fristen

Da es im Zusammenhang mit Naturkatastrophen zu 
Schwierigkeiten mit der Einhaltung von abgaben-
rechtlichen Fristen kommen kann, können begründe-
te Anträge auf Verlängerung der Frist zur Einreichung 
von Abgabenerklärungen gestellt werden (etwa be-
züglich einer monatlichen UVA). Ebenso kann ein An-
trag auf Verlängerung der Beschwerdefrist gestellt 
werden.

Erleichterungen bei Steuer(voraus)zahlungen

Um Liquiditätsengpässen oder Schwierigkeiten bei 
der Einhaltung von Zahlungszielen entgegenzutre-
ten, sieht die BMF-Info folgende mögliche Anträge vor.

 ▶ Antrag auf Stundung oder Ratenzahlung 
bzw. Antrag auf Neuverteilung der Raten-
zahlung i.Z.m. dem COVID-19-Ratenzah-
lungsmodell.

 ▶ Antrag, von der Geltendmachung von 
Terminverlusten abzusehen, sofern eine 
Ratenzahlungsvereinbarung oder Stun-
dung bereits aufrecht ist.

 ▶ Antrag auf Herabsetzung bzw. Nichtfest-
setzung von Säumniszuschlägen, wenn 
eine fällige Abgabe aufgrund der Natur-
katastrophe nicht rechtzeitig entrichtet 
werden konnte.

 ▶ Antrag auf Nicht-Festsetzung von Ver-
spätungszuschlägen, sofern die Frist 
zur Einreichung einer Abgabenerklärung 
aufgrund der Naturkatastrophe nicht 
gewahrt wurde.

Überdies kann der Herabsetzungsantrag für die Vor-
auszahlungen bei der Einkommen- und Körperschaft-
steuer (siehe dazu den Beitrag in dieser Ausgabe) bei 
Katastrophenschäden vom Abgabepflichtigen bis 31. 
Oktober gestellt werden (statt 30. September). Diese 
steuerliche Erleichterung ist insoweit breit gefasst, 
als auch mittelbar von einem Katastrophenschaden 
Betroffene die Herabsetzung beantragen können.

Zahlungen aus dem Katastrophenfonds und freiwilli-
ge Zuwendungen Dritter sind steuerfrei

Die BMF-Info betont, dass Leistungen aus dem Ka-
tastrophenfonds sowie Leistungen von gemeinnüt-
zigen oder mildtätigen Privatstiftungen steuerfrei 
sind. Bei steuerfreien Subventionen, z.B. aus dem 
Katastrophenfonds, ist zu beachten, dass die Sub-
ventionen von den steuerlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzuziehen sind, wodurch sich 
auch die AfA reduziert. Freiwillige Zuwendungen zur 
Beseitigung von Katastrophenschäden sind auf der 
Empfängerseite steuerbefreit. Beispiele für solche 
freiwilligen Zuwendungen sind etwa Geld, ein zinslo-
ses Darlehen durch den Arbeitgeber oder auch eine 
Spende an einen von der Katastrophe betroffenen 
Haushalt.

Zuwendungen und Spenden zur Beseitigung von Ka-
tastrophenschäden

Grundsätzlich sind Spenden bis zu einer gewissen 
Höhe als Betriebs- oder Sonderausgaben steuerlich 
abzugsfähig, wenn für begünstigte Zwecke und an 
eine begünstigte Einrichtung gespendet wird. Als 
begünstigte Einrichtungen gelten z.B. verschiedene 
Hilfsorganisationen oder freiwillige Feuerwehren. Als 
begünstigter Zweck im vorliegenden Fall gilt auch die 
Hilfestellung in nationalen und internationalen Katas-
trophenfällen - insbesondere bei Hochwasser-, Erd-
rutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden. Zu be-
achten ist dabei, dass direkte Spenden an Betroffene 
jedoch steuerlich nicht geltend gemacht werden 
können. Unternehmen haben überdies die Möglich-
keit - betraglich unbegrenzt - Hilfeleistungen in Geld- 
oder Sachwerten, die i.Z.m. akuten Katastrophen im 
In- und Ausland gewährt werden, steuerlich als Be-
triebsausgaben abzusetzen. Vorausgesetzt wird eine 
Werbewirksamkeit, an welche grundsätzlich keine zu 
hohen Anforderungen gestellt werden. Für die steu-
erliche Abzugsfähigkeit von werbewirksamen Spen-
den i.Z.m. Katastrophen ist es gleichgültig, ob Hilfsor-
ganisationen, Gemeinden, eigene Arbeitnehmer usw. 
die Spendenempfänger sind.

Allgemeine ertragsteuerliche Begünstigungen

Investitionsbegünstigungen können bei hochwas-
serbedingten Katastrophenfällen Erleichterungen 
bringen - insbesondere bei notwendigen Ersatzbe-
schaffungen und bei hochwasserbedingtem Aus-
scheiden von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebs-
vermögen. Für Ersatzbeschaffungen können die 
allgemeinen steuerlichen Investitionsbegünstigun-
gen wie die lineare und die degressive Abschrei-
bung für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlage-
vermögens in Anspruch genommen werden. Für die 
Herstellung bzw. Anschaffung von Gebäuden des Be-
triebsvermögens kann unter bestimmten Vorausset-
zungen auch die beschleunigte Abschreibung gel-
tend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass 
Instandsetzungs- oder Instandhaltungsaufwendun-
gen keinen Herstellungsaufwand darstellen.
Bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens 
kann auch der Investitionsfreibetrag als Betriebs-
ausgabe geltend gemacht werden (Mindestnut-
zungsdauer von 4 Jahren wird vorausgesetzt). Al-
ternativ ist für begünstigte Wirtschaftsgüter der 
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag möglich. Für 
hochwasserbedingt aus dem Betriebsvermögen 
ausgeschiedene Wirtschaftsgüter kommt es zu kei-
ner Nachversteuerung im Rahmen des Investitions-
freibetrags oder investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrags, wenn die Mindestbehaltedauer von 4 Jahren 
noch nicht erfüllt war (keine Nachversteuerung bei 
Ausscheiden infolge höherer Gewalt). Bei Einkünften 
aus Waldnutzungen bestehen in Folge des Hochwas-
sers überdies Sonderregelungen, welche Erleichte-
rungen mit sich bringen.

Außergewöhnliche Belastungen i.Z.m. Hochwasser-
schäden

Kosten, welche bei der Beseitigung von Katastro-
phenschäden anfallen, sind als außergewöhnliche 
Belastung (ohne Selbstbehalt) steuerlich abzugsfä-
hig, sofern sie zwangsläufig erwachsen. Zu beachten 
ist der BMF-Info folgend allerdings, dass die eige-
ne Arbeitsleistung mangels eines Kostenaufwands 
steuerlich nicht berücksichtigt werden kann. Ähnli-
ches gilt für Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wie 
z.B. aus dem Katastrophenfonds.
Für die steuerliche Geltendmachung von Aufwendun-
gen als außergewöhnliche Belastung wird vorausge-
setzt, dass dem zuständigen Finanzamt die von der 
Gemeindekommission über die Schadenserhebung 
aufgenommenen Niederschriften vorgelegt werden. 
Außerdem sind die Kosten selbst durch Rechnungen 
nachzuweisen. Die BMF-Info setzt sich überdies mit 
der praktischen Handhabung der Absetzbarkeit von 
Ersatzbeschaffungen als außergewöhnliche Belas-
tung auseinander. Bei Wohnungen etwa sind die Er-
satzbeschaffungskosten für den Hauptwohnsitz (im 
Sinne einer Wohneinheit vergleichbarer Nutzungs-
möglichkeiten) in voller Höhe als außergewöhnli-
che Belastung absetzbar. Dies gilt jedoch nicht für 

Zweit- oder weitere Wohnsitze, Gartenhäuschen usw. 
Ebenso steuerlich abgesetzt werden können die 
Mietkosten für ein Überbrückungsquartier. Wird zur 
Finanzierung der steuerlich abzugsfähigen Kosten 
ein Darlehen aufgenommen, so sind die auf diese 
Kosten entfallenden Darlehensrückzahlungen samt 
Zinsen als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig.

Freibetragsbescheid

Bis 31. Oktober können Arbeitnehmer beim Finanz-
amt die Ausstellung eines gesonderten Freibetrags-
bescheids beantragen. Voraussetzung ist, dass die 
(voraussichtlich) anfallenden, durch Katastrophen-
schäden verursachten Ausgaben, die Kriterien für 
eine außergewöhnliche Belastung erfüllen.

Befreiung von Gebühren und Bundesverwaltungsab-
gaben

Gebührenbefreit sind die notwendige Ersatzausstel-
lung von gebührenpflichtigen Schriften wie z.B. Rei-
sepass, Führerschein, Zulassungsschein, Gewerbe-
schein und auch die i.Z.m. der Schadensfeststellung, 
Schadensabwicklung und Schadensbereinigung 
ausgestellten oder vorgelegten Schriften (wie etwa 
Baubewilligungen oder Zulassungen von Pkw). Not-
wendig für diese Begünstigung ist, dass der Antrag 
und der Schadensnachweis innerhalb eines Jahres 
ab Schadenseintritt bei entsprechender Stelle ein-
langt. Amtshandlungen, die durch Katastrophen-
schäden wie z.B. Hochwasser veranlasst worden sind, 
sind von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

Keine Festsetzung der Grunderwerbsteuer

Im Falle eines durch höhere Gewalt ausgelösten Not-
stands wie z.B. im Falle einer Hochwasserkatastrophe 
kann die Abgabenbehörde beim Kauf eines Ersatz-
grundstücks ganz oder teilweise von der Festset-
zung der Grunderwerbsteuer Abstand nehmen. Für 
die Inanspruchnahme dieser Begünstigung müssen 
mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, wie etwa, dass 
binnen 4 Jahren ab der Ersatzbeschaffung der Wohn-
sitz an diesen Ort verlegt wird.
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Wie jedes Jahr gilt es grundsätzlich, folgende Fristen zum 30. 
September 2023 bzw. ab 1. Oktober 2023 zu beachten:

Bis spätestens 30. September 2023 können (wie im Gesetz 
vorgesehen) noch Herabsetzungsanträge für die Vorauszah-
lungen 2023 für Einkommen- und Körperschaftsteuer beim 
zuständigen Finanzamt gestellt werden. Wesentliche Be-
standteile eines Antrags sind die schlüssige Begründung der 
gewünschten Herabsetzung der Vorauszahlung sowie eine 
Prognoserechnung, in der das voraussichtliche Einkommen 
nachgewiesen werden kann. Um eine Nachzahlung im Zuge der 
Veranlagung 2023 oder Anspruchszinsen zu vermeiden, sollte 
die Prognoserechnung jedenfalls realistisch gestaltet sein.

Stichwort Anspruchszinsen: mit 1. Oktober 2023 beginnen 
für die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bescheidmäßig ver-
anlagten ESt- oder KSt-Ansprüche des Veranlagungsjahres 
2022 Anspruchszinsen zu laufen. Da der Basiszinssatz aktuell 
3,38 % beträgt, beläuft sich der Anspruchszinssatz auf 5,38 %. 
Bekanntermaßen ist er mit 2 % über dem Basiszinssatz fest-
gesetzt. Die Anspruchsverzinsung gleicht Zinsvorteile bzw. 
Zinsnachteile aus, welche durch die spätere Bezahlung der 
Nachforderung bzw. durch das spätere Wirksamwerden der 
Gutschrift in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt der Steuerfest-
setzung entstehen.

Der Problematik der Nachforderungszinsen (negative An-

Während der herausfordernden Corona-Zeit war die 
Frist für die Offenlegung von Jahresabschlüssen von 
9 auf 12 Monate verlängert worden. Diese Übergangs-
bestimmung ist ausgelaufen, sodass die Offenlegung 
wieder binnen 9 Monaten nach dem Bilanzstichtag zu 
erfolgen hat. Für die große Masse der Kapitalgesell-
schaften, bei denen der Bilanzstichtag der 31.12. ist, 
muss daher die Offenlegung bis zum 30.9.2023 erfol-
gen.

Die Offenlegung erfolgt durch elektronische Ein-
reichung beim Firmenbuch, wobei die Daten in 
strukturierter Form - in der Regel als XML-Datei - via 
FinanzOnline übermittelt werden. Für große Aktienge-
sellschaften muss seit 1.7.2023 die Veröffentlichung 
auf der „elektronischen Verlautbarungs- und Infor-
mationsplattform des Bundes (EVI)“ erfolgen, da mit 
der Einstellung des Amtsblattes der Wiener Zeitung 
die bisher dafür vorgesehene Veröffentlichung weg-
gefallen ist (siehe dazu KI 08/23).

Von der verpflichtenden elektronischen Einreichung 
sind Kapitalgesellschaften und verdeckte Kapitalge-
sellschaften (insbesondere GmbH & Co KG) betroffen, 
bei denen die Erlöse in den letzten zwölf Monaten vor 
dem Bilanzstichtag 70.000 € überschritten haben. Bei 
entsprechenden Umsätzen unter 70.000 € ist auch 
eine Einreichung in Papierform möglich. Keine Offen-
legungspflicht besteht für Einzelunternehmer und 
„normale“ Personengesellschaften. Die Einreichung 
des Jahresabschlusses dürfen nicht nur Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer, sondern auch u.a. Bilanz-
buchhalter, Selbständige Buchhalter, Rechtsanwälte, 
Notare sowie vertretungsbefugte Organwalter des 
Unternehmens vornehmen. Mit der elektronischen 
Einreichung sind Gebühren verbunden. Bei nicht ord-
nungsgemäßer und somit auch bei verspäteter Ein-
reichung drohen automationsunterstützt verhängte 
Zwangsstrafen.

Die Strafen bei verspäteter Einreichung betreffen 
die Gesellschaft und den Geschäftsführer/Vorstand 
selbst. Beginnend bei 700 € für jeden Geschäftsfüh-
rer/Vorstand kommt es bei kleinen Kapitalgesell-
schaften alle zwei Monate wieder zu einer Strafe von 
700 €, wenn der Jahresabschluss weiterhin nicht 
eingereicht wird. Organe von mittelgroßen Kapitalge-
sellschaften müssen 2.100 € zahlen und Organe von 
großen Kapitalgesellschaften sogar 4.200 €.

©stokkete - stock.adobe.com

Elektronische Offenlegung

des Jahresabschlusses  
PER 30.9.2023
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spruchsverzinsung) kann regelmäßig dadurch ent-
gangen werden, indem vor dem 1. Oktober (2023) 
eine Anzahlung an das Finanzamt in Höhe der erwar-
teten Nachzahlung geleistet wird. Wurde dies bislang 
verabsäumt, so tritt trotzdem keine Belastung ein, 
solange die Nachforderungszinsen 50 € nicht über-
steigen. Im Übrigen können Anspruchszinsen maxi-
mal für einen Zeitraum von 48 Monaten festgesetzt 
werden - Relevanz hat dies z.B. wenn ein mehrjähri-
ges Beschwerdeverfahren verloren geht. Zwecks 
Vermeidung von Anspruchszinsen ist es unter Um-
ständen ratsam, noch vor Ablauf des vor allem von 
der erwarteten Nachforderung abhängigen „zinsen-
freien Zeitraums“ eine entsprechende Zahlung an das 
Finanzamt zu leisten (Bezeichnung „E 1-12/2022“ bzw. 
„K 1-12/2022“). Dennoch anfallende Anspruchszinsen 

sind steuerlich nicht abzugsfähig. 
Anspruchszinsen können auch 
Gutschriftszinsen sein, welche 
nicht steuerpflichtig sind. Schließ-
lich ist noch zu beachten, dass 
durch (zu) hohe Vorauszahlungen 
keine Zinsen lukriert werden kön-
nen, da Guthaben wie Rückstände 
auf dem Abgabenkonto von der 
Verzinsung ausgenommen sind.
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Tätigkeiten ohne Gewinner-
zielungsabsicht werden als 
„Liebhaberei“ bezeichnet. 
Dennoch erwirtschaftete 

(Zufalls)Gewinne aus der Liebha-
berei sind nicht steuerpflichtig. 
Umgekehrt dürfen Verluste we-
der ausgeglichen noch vorgetra-
gen werden. Auch im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft kann 
es zu Liebhaberei kommen.

Im Regelfall sind land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe weder 
in der Einkommen-steuer noch in 
der Umsatzsteuer als Liebhaberei 
zu qualifizieren. Wird jedoch eine 
Tätigkeit entfaltet, die auf einer 
besonderen in der Lebensführung 
begründeten Neigung beruht und 
sich diese bei objektiver Betrach-
tung nicht zur Erzielung von Ge-
winnen eignet, liegt keine unter-
nehmerische Tätigkeit, sondern 
Liebhaberei vor. Als Beispiele dafür 
werden etwa in den Liebhaberei-
richtlinien des Finanzministeriums 
die Nutzung für Freizeitzwecke 
und/oder zur Ausübung von Hob-
bytätigkeiten wie Jagen oder Rei-
ten angeführt.

Beobachtungszeitraum

Der Beobachtungszeitraum, in-
nerhalb dessen beurteilt wird, ob 
ein Betrieb ertragsfähig ist und 

ob Verluste bloße Anlaufverluste 
oder nachhaltige Verluste sind, ist 
je nach Bewirtschaftung unter-
schiedlich. Bei einer Pferdezucht 
ist nach Ansicht des Verwaltungs-
gerichtshofes (VwGH) ein fünf- 
bis achtjähriger Betrachtungs-
zeitraum, bei einem Forstbetrieb 
aufgrund der langen Produkti-
onszeiträume ein viel längerer Be-
trachtungszeitraum angemessen.

Beurteilungseinheit

Jede organisatorisch in sich ge-
schlossene und mit einer gewis-
sen Selbständigkeit ausgestattete 
Einheit ist getrennt zu betrachten. 
So ist beispielweise die Pferdehal-
tung neben einer kleinen Landwirt-
schaft gesondert zu beurteilen.

Mindestgröße

Eine Mindestgröße ist nicht erfor-
derlich. Trotzdem kann die Bewirt-
schaftung einer Kleinlandschaft 
für eine typischerweise private 
Nutzung sprechen. In der Ver-
gangenheit qualifizierte der VwGH 
etwa eine Landwirtschaft mit einer 
Nutzfläche von 1,8 ha als Liebhabe-
rei. In einem anderen Erkenntnis 
hat der VwGH entschieden, dass 
eine 16 Hektar große Landwirt-
schaft keine Liebhaberei ist.

Umsatzsteuer

In Ausnahmefällen kann eine ein-
kommensteuerrechtliche Lieb-
haberei vorliegen, welche jedoch 
eine zum Vorsteuerabzug berech-
tigende, umsatzsteuerpflichtige 
Betätigung darstellt. Das umsatz-
steuerliche Verständnis von Lieb-
haberei ist wesentlich enger ge-
fasst als das ertragssteuerliche. 
Umsatzsteuerrechtlich ist das Vor-
liegen einer „wirtschaftlichen Tä-
tigkeit“ im Sinne der unionsrecht-
lichen Vorgaben zu prüfen. Hierbei 
ist insbesondere eine Abgrenzung 
zwischen privatem Konsum und 
wirt-schaftlicher Tätigkeit durch-
zuführen. Es ist in weiterer Folge 
zu prüfen, ob ein marktkonformes 
Verhalten zur Einkommenserzie-
lung vorliegt. Der Vertrieb von Wein 
über ausschließlich persönliche 
Kontakte stellt beispielsweise kein 
marktkonformes Verhalten dar. 
Das Vorliegen einer Liebhaberei ist 
somit im jeweiligen Einzelfall ge-
sondert zu prüfen.

Liebhaberei in der
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Schenkung einer Quote an einem 
EINZELUNTERNEHMENEINZELUNTERNEHMEN

©bnenin - stock.adobe.com

Bei der Übergabe eines Einzelunternehmens innerhalb der Familie sollen oftmals 
durch Schenkung einer Quote am Einzelunternehmen sowohl der derzeitige Unter-
nehmer als auch sein Nachfolger zunächst am Unternehmen beteiligt sein. Welche 
steuerlichen Auswirkungen diese Schenkung hat, wird im folgenden überblicks-
artig dargestellt.

Je nach Wunsch des Einzelunternehmers gibt es 
noch weitere Möglichkeiten, ein Unternehmen zu 
übertragen, wie etwa

Das bedeutet:

 ▶ Übertragung gegen Rente
 ▶ Übertragung gegen Einräumung eines 

Fruchtgenusses
 ▶ Umgründungen (zB Einbringung des Be-

triebes in eine GmbH)
 ▶ Verpachtung

Wird ein Betrieb von einer Generation auf die nächste 
übertragen, müssen rechtlich einige Dinge bedacht 
werden. So kann es entscheidend sein, ob der Be-
triebsinhaber in vorzeitige Alterspension geht und 
daher keine aktive Erwerbstätigkeit mehr ausüben 
darf oder ob er die Voraussetzungen für die regulä-
re Alterspension erfüllt. Für die Nachfolgegeneration 
kann es wiederum ausschlaggebend sein, dass sie 
nicht für alte Kreditverbindlichkeiten der Eltern haf-
ten möchte.

Einkommensteuer

Für die unentgeltliche Übertragung eines Betriebes, 
Teilbetriebes oder eines Mitunternehmeranteils gilt 
die Buchwertfortführung. Damit kommt es zu keiner 
Aufdeckung von stillen Reserven und somit auch zu 
keiner Steuerpflicht beim Übergeber. Nach Ansicht 
der Finanzverwaltung wird die bloße Betriebsquoten-
schenkung ebenfalls wie eine unentgeltliche Über-
tragung eines Mitunternehmeranteils behandelt und 
es erfolgt somit im Gegensatz zu einer entgeltlichen 
Übertragung keine Aufdeckung von eventuell vorhan-
denen stillen Reserven. Im Ergebnis werden somit in 
der durch die Quotenschenkung neu entstandenen 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) die Buch-
werte des Einzelunternehmens fortgeführt.

Hinweis: Grundsätzlich ist bei Schenkungen im Fami-
lienverband die Verpflichtung zur Schenkungsmel-
dung zu berücksichtigen. Bei vorsätzlicher Nichtan-
zeige einer Schenkung sieht das Finanzstrafgesetz 
als Sanktion eine Geldstrafe im Ausmaß von bis zu 
zehn Prozent des gemeinen Werts des geschenkten 
Vermögens vor.

Umsatzsteuer

Die Schenkung einer Quote an einem Einzelunterneh-
men wird einkommensteuerlich der unentgeltlichen 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils gleich-
gestellt. In umsatzsteuerlicher Hinsicht stellt die 
Quotenschenkung hingegen eine entgeltliche Veräu-
ßerung des gesamten Unternehmens gegen Gesell-
schaftsrechte dar. Dies hat zur Folge, dass vom Einzel-
unternehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuer an die 
neue Mitunternehmerschaft (GesbR) auszustellen ist. 
Diese sollte sich die Vorsteuer abziehen können.

Weitere Übertragungsmöglichkeiten

©karepa - stock.adobe.com
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Elektro-KFZ 

©DG PhotoStock - stock.adobe.com©Puwasit Inyavileart - stock.adobe.com

Selbstberechnungskosten der
ImmoESt SIND ABZUGSFÄHIGSIND ABZUGSFÄHIG

Wird ein Grundstück des Privatvermögens verkauft, erfolgt die Berechnung und Entrichtung der anfallenden 
ImmoESt in der Regel durch einen Parteienvertreter, das sind Notare oder Rechtsanwälte. Die Aufwendungen 
hierfür (sogenannte Selbstberechnungskosten) hat der Steuerpflichtige zu tragen und dem Parteienvertre-
ter zu bezahlen.

Gewinne aus der Veräußerung solcher Grundstücke unterliegen grundsätzlich dem besonderen ImmoESt-
Steuersatz von 30%. Wird dieser besondere Steuersatz angewendet, sind Aufwendungen im Zusammenhang 
mit dem Veräußerungsgewinn, wie etwa die genannten Selbstberechnungskosten, allerdings nicht als Wer-
bungskosten abzugsfähig.
 

Rechtsansicht des BFG

Nach Ansicht des BFG umfasst der Begriff der Steuerberatungskosten die Beratung und Hilfeleistung in Ab-
gabensachen. Die Leistung muss durch berufsrechtlich befugte Personen erfolgen. Das BFG kam daher zu 
dem Schluss, dass Kosten der Selbstberechnung durch einen Notar somit Steuerberatungskosten darstellen. 
Durch die Qualifikation der Selbstberechnungskosten des Notars als Steuerberatungskosten durch das BFG 
sind diese somit als Sonderausgaben abzugsfähig.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat sich bisher noch nicht mit der Frage beschäftigt, ob Kosten der 
Selbstberechnung durch einen Notar oder Rechtsanwalt bei Sondersteuersatzeinkünften (wie den der Immo-
ESt unterliegenden Gewinnen aus Grundstücksveräußerungen) als Sonderausgaben abzugsfähig sind oder 
nicht. Eine endgültige Entscheidung bleibt also abzuwarten.

Ausgaben für Personenkraftwagen dürfen nicht als 
Betriebsausgaben eines Steuerpflichtigen abgezo-
gen werden, sofern sie unangemessen hoch sind. In 
der PKW-Angemessenheitsverordnung ist in diesem 
Zusammenhang eine Angemessenheitsgrenze in 
Höhe von € 40.000, die sogenannte „Luxustangente“, 
definiert, wobei dieser Betrag inklusive Umsatzsteuer 
und Normverbrauchsabgabe zu verstehen ist. Darü-
berhinausgehende Ausgaben sind steuerlich nicht 
abzugsfähig.

Die Umsatzsteuer kann im Rahmen des Erwerbs von 
PKW nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. 
Beim Erwerb von Elektro-PKW steht aber ein Vorsteu-
erabzug zu, weswegen sich die Frage stellt, ob die 
Angemessenheitsgrenze in einem solchen Fall wei-
terhin als Bruttogrenze (also inklusive Umsatzsteuer) 
zu betrachten ist oder ob eine Nettobetrachtung zu 
erfolgen hat.

€ 40.000 sind Bruttogrenze

Im gegenständlichen Fall erwarb der Steuerpflichti-
ge einen zum Vorsteuerabzug berechtigenden Elek-
tro-PKW um € 79.960 und setzte einen Betrag von € 
40.000 als Betriebsausgabe und demnach eine jähr-
liche AfA in Höhe von € 5.000 (€ 40.000/8 Jahre) an. 
Das Finanzamt widersprach diesem Vorgehen. Die An-
schaffungskosten seien aufgrund der Angemessen-
heitsgrenze abzüglich Vorsteuer und somit lediglich 
mit einem Betrag von € 33.333 festzusetzen. Gegen 
die erlassenen Einkommensteuerbescheide erhob 
der Käufer des PKW Beschwerde.

Das BFG schloss sich der überwiegenden Ansicht in 
der Literatur und der Ansicht des Finanzamts an und 
beurteilte die € 40.000 als Bruttogrenze. Das Gericht 
stützte sich dabei insbesondere auf den klaren Wort-
laut der Verordnung („inklusive Umsatzsteuer“). Eine 
Absicht des Gesetzgebers, zur Förderung von Klima- 
und Umweltschutz eine höhere Luxustangente für 
Elektrofahrzeuge festzulegen, könne laut BFG nicht 
erkannt werden.

Im Zuge des Urteils stellte das BFG außerdem fest, 
dass ein im Zuge des KFZ-Erwerbs erhaltenes Gratis-
strombezugsrecht einen eigenständigen Wert in-
nerhalb der Anschaffungskosten aufweise und ein 
entsprechender Betrag von den Anschaf-fungskos-
ten abgezogen werden könne. Dagegen erhob das 
Finanzamt Amtsrevision, diese Frage ist somit noch 
beim VwGH anhängig.

Schlussfolgerungen

Aus dem Urteil kann gefolgert werden, dass die steu-
erliche Sinnhaftigkeit der Anschaffung eines Elektro-
fahrzeugs damit einzelfallbezogen beurteilt werden 
sollte. Bei Erwerb eines Elektro-PKW und Geltendma-
chung des Vorsteuerabzugs steht bei einer zugrunde 
gelegten Nutzungsdauer von 8 Jahren eine jährliche 
AfA von maximal € 4.166,67 (€ 33.333,33/8 Jahre), bei 
Erwerb eines Verbrenner-PKW ohne Vorsteuerabzug 
jedoch eine AfA von bis zu € 5.000 (€ 40.000/8 Jahre) 
zu. Die geringere Abschreibung steht somit den Vor-
teilen des Vorsteuerabzugs gegenüber.

Aus einem Urteil des Bundesfinanzgerichtes (BFG) kann entnommen werden, dass 
die steuerliche Sinnhaftigkeit der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs einzelfall-
bezogen beurteilt werden sollte.

Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat die Auffassung vertreten, dass die Selbstbe-
rechnungskosten im Zusammenhang mit der ImmoESt unter bestimmten Voraus-
setzungen als Sonderausgaben abzugsfähig sind.
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Teil der  GREST-BEMESSUNGGREST-BEMESSUNG

Ob Vertragserrichtungskosten zur Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer zählen, ist davon 
abhängig, wer den Rechtsanwalt oder Notar mit der 
Vertragserrichtung beauftragt hat.

Alles, was der Erwerber eines Grundstücks aufzu-
wenden hat, um das Grundstück zu erhalten, zählt 
zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
(GrESt). Die Gegenleistung ist beim Kauf der Kauf-
preis einschließlich der vom Käufer übernommenen 
sonstigen Leistungen (zB Übernahme einer Darle-
hensschuld) und der dem Verkäufer vorbehaltenen 
Nutzungen (Verkäufer behält sich zB am Grundstück 
ein Wohnungsrecht oder ein Fruchtgenussrecht 
vor).

Bundesfinanzgericht reduzierte GrESt-Betrag

Im gegenständlichen Rechtsmittelverfahren war 
strittig, inwieweit Vertragserrichtungskosten zur 
Bemessungsgrundlage der GrESt zählen. Die Käufe-
rin zweier Liegenschaften erhielt zwei Bescheide 
des Finanzamtes, bei welchen jeweils die Hälfte der 
Vertragserrichtungskosten in die Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerb-steuer einbezogen 
wurden. Das Finanzamt argumentierte, Käuferin 
und Verkäufer hätten gemeinsam den Auftrag an 
den Rechtsanwalt zur Vertragserrichtung erteilt. 
Gegen die beiden Bescheide erhob die Käuferin Be-
schwerde und führte aus, dass die Initiative für die 
Beauftragung der Rechtsanwaltskanzlei von ihr als 
Käuferin allein ausgegangen sei. Das Finanzamt und 
in weiterer Folge das Bundesfinanzgericht (BFG) re-
duzierten zwar den GrESt-Betrag, die Vertragserrich-
tungskosten blieben jedoch weiterhin Teil der GrESt-
Bemessungsgrundlage.

Wer beauftragt den Vertragserrichter?

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofes (VwGH) zählen die Kosten für die Er-
richtung der Vertragsurkunde zur Gänze zur GrESt-
Bemessungsgrundlage, wenn der Verkäufer den 
Auftrag zur Vertragserrichtung erteilt und der Käu-
fer sich verpflichtet, die gesamten Kosten zu tragen. 
Beauftragt nämlich der Verkäufer allein die Verfas-
sung der Vertragsurkunde, dann entstehen nur ihm 
als Auftraggeber dafür Kosten. Verpflichtet sich der 
Käufer, diese für den Verkäufer entstandenen Kos-
ten zur Gänze durch Zahlung an den Vertragsverfas-
ser (Rechtsanwalt) zu übernehmen, dann erbringt 
er in diesem Umfang eine sonstige Leistung, die er 
aufwenden musste, um das Grundstück zu erhalten.

Wenn Käufer und Verkäufer den Rechtsanwalt mit 
der Errichtung des Kaufvertrags gemeinsam be-
auftragen und sich der Käufer zur Tragung der ge-
samten Vertragserrichtungskosten verpflichtet, 
zählt die Hälfte der Vertragserrichtungskosten zur 
Bemessungsgrundlage. Beauftragt der Käufer allein 
den Rechtsanwalt mit der Vertragserrichtung und 
trägt er die Kosten, zählen diese nicht zur GrESt-Be-
messungsgrundlage.

Entscheidend ist somit, wer den Rechtsanwalt/Notar 
mit der Vertragserrichtung beauftragt und somit 
Empfänger der Leistung ist. Dies sollte vor Abschluss 
des Vertrages eindeutig vereinbart werden. Soll die 
Einbeziehung der Vertragserrichtungskosten in die 
Berechnung der GrESt vermieden werden, darf nur 
der Käufer allein den Vertragserrichter beauftragen.

©bnenin - stock.adobe.com

Lohnsteuerbefreiung bei Übernahme 
eines Ausbildungskostenrückersatzes 
Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses muss der 
scheidende Arbeitnehmer unter Umständen Ausbil-
dungskosten des ehemaligen Arbeitgebers rücker-
statten. Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, kann 
der neue Arbeitgeber die Aus- und Fortbildungskos-
ten ersetzen, ohne dass dies der Lohnsteuer unter-
liegt.

Die Finanz geht davon aus, dass die vom neuen Arbeit-
geber übernommenen Aus- oder Fortbildungskosten 
unter bestimmten Voraussetzungen als lohnsteuer-
frei zu behandeln sind, auch wenn die betreffende 
Ausbildung nicht beim neuen Dienstgeber erfolgt ist. 
Jene Beträge sind lohnsteuerfrei, die „vom Dienst-
geber im betrieblichen Interesse für die Ausbildung 
oder Fortbildung des Arbeitnehmers aufgewendet 
werden“.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit 
auch bei der Bezahlung eines Ausbildungskostener-
satzes von der Lohnsteuerfreiheit ausgegangen wer-
den kann:

 ▶ Der neue Arbeitgeber muss ein betriebli-
ches Interesse an der Ausbildung haben 
und dieses auch nachweisen können.

 ▶ Der neue Arbeitgeber muss die tatsäch-
liche Kostentragung der Aus- und Fortbil-
dungsaufwendungen sowie deren Höhe 
nachweisen.

 ▶ Die Rückzahlung darf beim ehemaligen 
Arbeitgeber in der Lohn- und Gehaltsver-
rechnung nicht bereits steuermindernd 
berücksichtigt worden sein.

 ▶ Der Dienstnehmer hat schriftlich zu er-
klären, dass er die rückgezahlten Aus- 
und Fortbildungskosten nicht im Rah-
men seiner Arbeitnehmerveranlagung 
als Werbungskosten geltend gemacht 
hat und diese auch in Zukunft nicht gel-
tend machen wird.

Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, kann der 
neue Arbeitgeber die Aus- und Fortbildungskosten 
ersetzen, ohne dass dieser Vorgang der Lohnsteuer 
unterliegt. Mangels vorliegendem steuerbaren Ar-
beitslohn unterbleibt in diesem Fall auch die Belas-
tung durch Lohnnebenkosten.
 
Werden die oben stehenden Punkte nicht erfüllt, sind 
die Zahlungen des neuen Arbeitgebers im Zusam-

menhang mit einem Ausbildungskostenersatz an den 
Arbeitnehmer jedenfalls lohnsteuerpflichtig.

Um Diskussionen mit dem Finanzamt zu vermeiden, 
sollte der neue Arbeitgeber eine möglichst genaue 
Dokumentation führen, sowohl über die von ihm 
übernommenen Kosten als auch über die bisherige 
Lohn- bzw Gehaltsverrechnung. Auch sollte die Ar-
beitnehmerveranlagung des Arbeitnehmers zu den 
Unterlagen genommen werden.

©LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com
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Erklärungspflichten für 
Jungunternehmer

öfter als geglaubt möglich 

Unter anderem sind folgende laufende Verpflichtun-
gen als Unternehmer zu beachten:

Sozialversicherung

Während des ersten Monats nach Gründung ist eine 
Meldung bei der Sozialversicherung der Selbstän-
digen erforderlich. Die Vorschreibung der Beiträge 
erfolgt in den meisten Fällen vierteljährlich. Während 
ein unselbständig Erwerbstätiger meist ein gleich-
bleibendes und somit vorhersehbares Einkommen 
hat, weiß der selbständig Erwerbstätige erst nach 
Ablauf des Kalenderjahres, wie hoch das tatsächliche 
Einkommen ist. Somit kann es zu Nachforderungen 
kommen, diese sollten in der Liquiditätsplanung be-
rücksichtigt werden.

Umsatzsteuer 

Übersteigt der Umsatz den Betrag von € 35.000 net-
to im Jahr, sind Unternehmer zur Selbstberechnung 
und Zahlung der Umsatzsteuer sowie zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet. Unter-
nehmen, deren Umsätze im vorangegangenen Ka-
lenderjahr € 100.000 überstiegen haben, müssen die 
Umsatzsteuervoranmeldungen bis zum 15. des zweit-
folgenden Monats abgeben. Übersteigt der Vorjah-
resumsatz € 35.000, aber nicht € 100.000, sind viertel-
jährlich Umsatzsteuervoranmeldungen einzureichen.

Für neu beginnende Unternehmer kommt bereits 
im ersten Jahr ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
das Kalendervierteljahr als Voranmeldungszeit-

raum in Betracht, wobei auch in diesen Fällen die € 
100.000-Grenze maßgebend ist. Mangels Vorliegens 
eines Vorjahresumsatzes ist vom voraussichtlichen 
Umsatz im Jahr des Beginns der unternehmerischen 
Tätigkeit auszugehen.

Arbeitnehmer

Wer Arbeitnehmer beschäftigt, muss die anfallende 
Lohnsteuer einbehalten und gemeinsam mit dem 
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichs-
fonds zum 15. des Folgemonats abführen. Der Jahres-
lohnzettel ist bis Ende Februar des Folgejahres an das 
Finanzamt zu übermitteln. Zusätzlich muss monatlich 
die Kommunalsteuer an jene Gemeinde entrichtet 
werden, in der die Betriebsstätte angesiedelt ist (in 
Wien zusätzlich die Dienstgeberabgabe der Gemein-
de Wien). Die jährliche Kommunalsteuererklärung ist 
zum 31.3. des Folgejahrs fällig.

Ertragsteuern

Auf die Einkommen- bzw Körperschaftsteuer sind 
jeweils zum 15. des zweiten Monats im Quartal Vor-
auszahlungen zu entrichten. Die Jahressteuererklä-
rungen müssen bis Ende Juni des Folgejahres beim 
Finanzamt einlangen.

Seit dem 1.1.2023 ist in Österreich das Digitale Platt-
formen-Meldepflichtgesetz (DMPG) in Kraft, das um-
fassende Meldepflichten für Plattformbetreiber ab 
1.1.2023 vorsieht. Dabei werden Informationen zwi-
schen den EU-Mitgliedstaaten automatisch ausge-
tauscht.

Vom DMPG sind digitale Plattformbetreiber erfasst, 
die ihren Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Öster-
reich haben. Als Plattform ist jegliche Software, Web-
seite oder Anwendung zu verstehen, die es Anbie-
tern (Verkäufern) ermöglicht, mit Kunden (Nutzern 
der Plattform) in Verbindung zu stehen und relevan-
te Tätigkeiten direkt oder indirekt über diese Platt-
form auszuüben. Verkauft ein einzelner Anbieter im 
eigenen Onlineshop unter eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung, ist dieser Onlineshop keine Platt-
form im Sinne des DMPG.

Für das DMPG relevante Tätigkeiten sind:

 ▶ Verkauf von körperlichen Waren (digita-
le Inhalte, wie zB Kryptowährungen, sind 
nicht erfasst)

 ▶ Vermietung und Verpachtung von un-
beweglichem Vermögen

 ▶ Persönliche Dienstleistungen, die von 
natürlichen Personen erbracht werden, 
sowohl online als auch offline

 ▶ Vermietung von Verkehrsmitteln (auch 
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen)

Der Vertrag zwischen dem Verkäufer und der Platt-
form muss elektronisch über die Plattform abge-
schlossen werden und auch die Zahlung direkt oder 
indirekt über die Plattform erfolgen. Erfolgt die Zah-
lung in bar oder per Überweisung, stellt dies keine 
relevante Tätigkeit dar. Plattformbetreiber im Sinne 
des DMPG müssen sich innerhalb eines Monats ab 

Beginn der Tätigkeit registrieren.

Meldepflichtige Daten

Plattformbetreiber haben folgende Daten von je-
dem Verkäufer zu erheben und spätestens bis Jän-
ner des nächsten Kalenderjahres elektronisch an 
das Finanzamt zu übermitteln, wobei Warenverkäu-
fer mit weniger als 30 Verkäufen und weniger als € 
2.000 Vergütung pro Jahr nicht erfasst werden müs-
sen:

 ▶ Persönliche Daten des Verkäufers 
(Name, Anschrift, Steueridentifikations-
nummer)

 ▶ Ansässigkeitsstaaten des Verkäufers
 ▶ Gezahlte sowie gutgeschriebene Ver-

gütungen pro Quartal
 ▶ Einbehaltene Steuern, Gebühren und 

Provisionen pro Quartal
 ▶ Bei Vermietung und Verpachtung sind 

weitere Informationen bezüglich der 
jeweiligen Immobilien anzugeben (An-
schrift, Grundbucheintrag, etc)

Die Meldepflicht besteht seit 1.1.2023 und pro Kalen-
derjahr. Plattformbetreiber müssen daher erstmalig 
bis 31.1.2024 Informationen über Verkäufer des Jah-
res 2023 melden.

Strafen

Das DPMG sieht bei Verstößen hohe Geldstrafen vor, 
welche im Falle von grober Fahrlässigkeit bis zu € 
100.000 und im Falle von Vorsatz bis zu € 200.000 be-
tragen können.

©Mongta Studio - stock.adobe.com

Als Neugründer steht man einer Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben, Fristen und 
Meldeverpflichtungen gegenüber. Eine verspätete Abgabe oder die Nichteinhal-
tung von Fristen kann empfindliche Säumniszuschläge oder Geldstrafen nach sich 
ziehen.

Hinweis: Die oben genannten Abgaben sind nur beispielhaft ange-
führt, es können noch weitere Abgaben und Beiträge anfallen, wie etwa 

Kammerumlagen, KFZ-Steuer, etc Im Falle einer Neugründung oder Unter-
nehmensübergabe stehen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsge-
spräch zur Verfügung.
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Entnahme von Gebäuden und Bau-
rechten zu BUCHWERTEN 

Rechnungsberichtigung unabhängig  
von Verjährung

Die Entnahme von Gebäuden aus dem Betriebsvermögen soll zukünftig aufgrund 
des Abgabenänderungsgesetzes (AbgÄG) 2023 zum Buchwert – und damit einkom-
mensteuerneutral – erfolgen.

Die Berichtigung einer feh-
lerhaften Rechnung kann 
auch erfolgen, wenn für die 
ursprüngliche Steuerfest-

setzung bereits Festsetzungsver-
jährung eingetreten ist.

Hat ein Unternehmer in einer Rech-
nung eine zu hohe Umsatzsteuer 
ausgewiesen (zB 20% statt 10%), 
kann er die Rechnung insofern be-
richtigen. Die Rechnungsberichti-
gung muss dem ursprünglichen 
Rechnungsempfänger nachweis-
lich zugeleitet werden. Dieser 
Rechnungsempfänger muss den 
vorgenommenen Vorsteuerabzug 
– soweit dieser zusteht – ebenfalls 
entsprechend korrigieren.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
beschäftigte sich in einem jüngst 
entschiedenen Fall mit der Frage, 
ob eine solche Rechnungskorrek-

tur auch für bereits verjährte Ver-
anlagungsjahre steuerwirksam 
erfolgen kann. Dem Urteil war eine 
Beschwerde einer Augenlaserkli-
nik vorausgegangen. Die Augen-
laserklinik stellte einem – nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigten 
- Arzt 20% statt der richtigen 10% 
Umsatzsteuer in Rechnung. Die 
Augenlaserklinik wollte eine Um-
satzsteuerkorrektur auch für be-
reits verjährte Veranlagungsjahre 
durchführen.

Nach Ansicht des Finanzamts kann 
eine solche Rechnungsberichti-
gung jedoch nur solange umsatz-
steuerlich wirken, als das Veranla-
gungsjahr, in dem eine Rechnung 
ihren Ursprung hat, noch nicht 
verjährt ist. Das Bundesfinanzge-
richt (BFG) ließ demgegenüber die 
Rechnungsberichtigung auch für 
die verjährten Jahre zu. Gegen das 

Urteil des BFG wurde vom Finanz-
amt eine Revision beim VwGH ein-
gebracht.

VwGH gegen Finanzamt

Der VwGH teilte die Ansicht des 
Finanzamtes nicht. Das Umsatz-
steuergesetz sieht nämlich keine 
Befristung der Rechnungsberich-
tigung vor. Auch aus den allgemei-
nen Verjährungsbestimmungen 
der Bundesabgabenordnung er-
gibt sich eine solche Vorschrift 
nicht. Die Berichtigung ist zeitlich 
somit nicht an eine Frist gebunden, 
sie wirkt aber erst ab der erfolgten 
Rechnungsberichtigung. Dies be-
deutet, dass bis zur Berichtigung 
die Steuerschuld des Rechnungs-
ausstellers bestehen bleibt.

Damit wird die Entnahme von Gebäuden in-
sofern der Entnahme von Grund und Boden 
gleichgestellt, wodurch Betriebsveräuße-
rungen und -übergaben sowie Umgrün-
dungsvorgänge wesentlich erleichtert 
werden.

Grundsätzlich sind Entnahmen von Wirt-
schaftsgütern (auch von Gebäuden) aus 
dem Betriebsvermögen eines Einzelunter-
nehmens oder einer Mitunternehmer-
schaft in das Privatvermögen mit dem 
Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme zu be-
werten. Der Teilwert wird dabei als Wert de-
finiert, den der Erwerber eines gesamten 
fortzuführenden Betriebes diesem Wirt-
schaftsgut als Teil eines Gesamtkaufprei-
ses zuordnen würde und liegt regelmäßig 
deutlich über dem durch Abschreibungen 
reduzierten Buchwert. Im Zuge der Entnah-
me kommt es somit zur Aufdeckung der 
stillen Reserven eines Wirtschaftsgutes (= 
Teilwert abzüglich Buchwert) und zu einer 
entsprechenden ertragsteuerlichen Be-
lastung.

Wird ein Gebäude entnommen und werden 
dabei stille Reserven aufgedeckt, beträgt 
die anfallende Immobilienertragsteuer 
30% der stillen Reserven. Auch wenn im 
Zuge von Betriebsveräußerungen oder 
Umgründungen Gebäude in das Privatver-
mögen entnommen werden, entsteht eine 
solche Steuerbelastung. Die Entnahme von 
Grund und Boden erfolgt hingegen ertrag-
steuerneutral zu Buchwerten. Der Entnah-
mewert ersetzt für zukünftige steuerrele-
vante Sachverhalte die Anschaffungs- bzw 
Herstellungskosten. Aufgrund dieser 
Rechtslage blieben Betriebsgebäude bis-
her – trotz Leerstands – häufig im Betriebs-
vermögen, um die steuerpflichtige Aufde-
ckung der stillen Reserven zu verhindern.

Änderungen und künftige Rechtslage

Mit dem AbgÄG 2023 soll nun ab 1.7.2023 
eine Gleichstellung von Gebäuden und Bau-
rechten mit Grund und Boden erfolgen, in-
dem auch diese zukünftig zu Buchwerten 
in das Privatvermögen überführt werden 
können. Begründet wird dies damit, dass 
die Besteuerung der stillen Reserven oh-
nehin im Rahmen einer späteren privaten 
Grundstücksveräußerung erfolgt und die-
se bis zu diesem Zeitpunkt steuerrelevant 
bleiben.

Mit dieser Änderung, die Anfang Juli im Par-
lament beschlossen werden sollte, entfällt 
auch die Begünstigung der Gebäudeent-
nahme im Rahmen einer Betriebsaufgabe, 
die Entnahme zu Buchwerten ist zukünftig 
nicht mehr an die dort normierten Voraus-
setzungen geknüpft. Weiters wird die Her-
stellerbefreiung im Bereich der ImmoESt 
insofern präzisiert, als nur im Privatvermö-
gen hergestellte Gebäude (die innerhalb 
der letzten zehn Jahre nicht zur Erzielung 
von Einkünften gedient haben) von der Be-
steuerung ausgenommen sind.

Auswirkungen auf die Praxis

Die gegenständliche Änderung stellt eine 
wesentliche Erleichterung für zahlreiche 
steuerliche Maßnahmen dar. Sowohl die 
Überführung von Grundstücken ins Privat-
vermögen im Rahmen einer (Teil-)Betriebs-
veräußerung, Umgründung oder eines 
Rechtsformwechsels bei liegenschaftsbe-
sitzenden Unternehmen als auch die Über-
tragung von Betriebsgrundstücken an 
etwaige Rechtsnachfolger kann dadurch 
unkomplizierter erfolgen. Die Besteuerung 
der stillen Reserven in einem Gebäude er-
folgt schlussendlich erst im Rahmen einer 
Veräußerung aus dem Privatvermögen.
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Finanzinstitute (zB Banken oder Verwahrstellen) sind verpflichtet, in 
Partnerstaaten ansässige Kunden zu identifizieren und gegebenenfalls 
notwendige Informationen an die jeweilige Steuerbehörde im Partner-
staat des Kunden zu übermitteln. Meldepflichtig sind neben allgemei-
nen Daten zum Kontoinhaber und Konto (Name, Kontonummer, Steuer-
identifikationsnummer etc) auch Informationen zu Dividenden, Zinsen, 
Verkaufserlösen aus Finanzvermögen, bestimmten Versicherungsein-
künften und sonstigen Einkünften aus dem im Depot gehaltenen Vermö-
gen.

Jährlich wird vom Finanzministerium eine Liste mit allen teilnehmen-
den Staaten veröffentlicht. Derzeit umfasst die Liste neben allen EU-
Mitgliedsstaaten auch 23 weitere Länder, welche hauptsächlich OECD-
Staaten sind. Wichtige Nicht-EU-Mitgliedstaaten sind unter anderem das 
Vereinigte Königreich, Australien, Kanada, Japan, Türkei, Singapur und die 
Schweiz. Seit 1.5.2023 nehmen außerdem auch erstmalig Georgien, Thai-
land und die Ukraine teil. Russland ist weiterhin aufgelistet, der Informa-
tionsaustausch ist jedoch derzeit ausgesetzt. Die Vereinigten Staaten 
und China sind keine Teilnahmestaaten.

„Sanierungsbedarf“ klären

Die österreichische KESt auf Kapitalerträge wird lediglich von inländi-
schen depotführenden Stellen einbehalten und an das Finanzamt abge-
führt. Kapitalerträge auf ausländischen Depots oder Konten sind daher 
in der Einkommenssteuererklärung anzugeben und (auch) in Österreich 
zu versteuern.

Ergeben sich Divergenzen zwischen den Daten aus dem erhaltenen 
automatischen Informationsaustausch und den eingereichten Einkom-
mensteuererklärungen, versendet das Finanzamt Fragenvorhalte an die 
jeweiligen Steuerpflichtigen. Das Finanzamt fordert dabei zweckdienli-
che Unterlagen an und hinterfragt die Quelle des ausländischen Vermö-
gens. Des Weiteren wird der Betroffene aufgefordert, nachvollziehbar 
darzustellen, ob und wie die „Auslandseinkünfte“ in der Steuererklärung 
aufgenommen wurden. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nach Zu-
stellung eines solchen Fragenvorhalts nur mehr unter bestimmten Vor-
aussetzungen möglich.

Ist unklar, ob ausländische Kapitalerträge in der Vergangenheit korrekt 
in die österreichische Steuererklärung aufgenommen wurden oder be-
steht ein „Sanierungsbedarf“, sollte Beratung in Anspruch genommen 
werden.

Das Finanzamt kann Abgaben zeitlich nicht unbeschränkt festsetzen. Nach Ablauf bestimm-
ter Fristen verliert die Behörde das Recht, eine Abgabe einzuheben (Verjährungsfrist). Diese 
Regelung hat den Zweck, Rechtsfrieden einkehren zu lassen, da nach mehreren Jahren ein 
Sachverhalt nur mehr schwer zu ermitteln wäre. Im Falle von vorsätzlich verkürzten Abga-
ben dauert die Verjährungsfrist allerdings länger.

Verlängerung der Frist auf 10 Jahre

Für die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer gilt eine Verjährungsfrist von fünf 
Jahren. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Jahres, in welchem der Abgabenanspruch 
entstanden ist. Die Verjährungsfrist betreffend die Umsatzsteuer 2023 beginnt daher mit 
1.1.2024. Wird innerhalb dieser Frist vom Finanzamt eine nach außen erkennbare Amts-
handlung vorgenommen, verlängert sich die Frist um ein Jahr. Wird innerhalb dieses Ver-
längerungsjahres eine weitere Amtshandlung gesetzt, verlängert sich die Frist erneut um 
ein Jahr.

Wurden Abgaben allerdings vorsätzlich hinterzogen und nicht ordnungsgemäß an das Fi-
nanzamt abgeführt, verlängert sich diese Frist auf 10 Jahre. Vorsätzlich handelt, wer einen 
Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht. Es genügt, dass 
der Täter die Verwirklichung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet.

Rechtsirrtum ist kein Vorsatz

Kürzlich entschied das Bundesfinanzgericht (BFG), dass im Falle eines Rechtsirrtums eines 
Vereins kein Vorsatz vorliegt, auch wenn der Irrtum vorwerfbar ist.

Der Verein hatte in den vergangenen Jahren keine Umsatzsteuer abgeführt, da die Organe 
des Vereins aufgrund der vermeintlichen Gemeinnützigkeit des Vereins auch von einem 
Nichtvorliegen einer Umsatzsteuerpflicht ausgegangen waren. Dass mangels Einholung 
von steuerrechtlichen Erkundigungen, die zur Aufklärung des Rechtsirrtums beitragen 
hätten können, durch die handelnden Vereinsorgane sorglos gehandelt wurde, wurde 
vom Verein nicht in Abrede gestellt. Die Verkürzung der Umsatzsteuer wurde nach Ansicht 
des BFG jedoch nicht ernstlich für möglich gehalten und in Kauf genommen. Aufgrund des 
Nichterkundigens über die Umsatzsteuerpflicht liegt ein nicht entschuldbarer Rechtsirr-
tum vor, der den Vorsatz ausschließt und lediglich das Vorliegen von (grober) Fahrlässigkeit 
bewirkt.

Das Bundesfinanzgericht (BFG) orientiert sich bei der Entscheidung an der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH), wonach die Beweislast für das Vorliegen einer (vor-
sätzlichen) Abgabenhinterziehung und damit auch für die Verlängerung der abgaben-
rechtlichen Verjährungsfrist bei der Abgabenbehörde liegt. Diese muss dafür eindeutige, 
ausdrückliche, begründete und nachprüfbare Feststellungen treffen und darf nicht pau-
schal von hinterzogenen Abgaben ausgehen. Eine (allenfalls auch grob) fahrlässige Abga-
benverkürzung bewirkt jedoch keine Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre, 
sodass im konkreten Fall die allgemeine Verjährungsfrist von fünf Jahren anzuwenden war.

Automatischer Austausch von  
BANKINFORMATIONEN 

Abgabenfestsetzung und
10-JÄHRIGE VERJÄHRUNGSFRIST 

Kürzlich wurde die Liste der teilnehmenden Staaten, welche Finanzdaten an Öster-
reich melden, vom Finanzministerium neu veröffentlicht.

Auch eine grob fahrlässige Abgabenverkürzung bewirkt keine Verlängerung der 
Verjährungsfrist auf zehn Jahre.

grazer treuhand

18 19

grazer treuhand



R
e
c
h
t

R
e
c
h
tjobrad

VEREINBARUNGSMÖGLICHKEITEN 

So lassen sich (E-)Bikes optimal nutzen

Zur Abwicklung: Aus unserer bisherigen Erfahrung gibt es hierzu entweder die Mög-
lichkeit, dass das Unternehmen einen bestimmten Fahrradhändler für die Abwick-
lung auswählt oder einen der Internet – Bikeleasing – Anbieter kontaktiert.

Formell kauft oder least der Arbeitgeber das Fahrrad und in jedem Fall ist mit den Mitarbeitern, die sich für 
ein Jobrad entscheiden, eine Vereinbarung über eine der folgenden Varianten zu treffen:

Variante 1: Abzugsmodell

Zurverfügungstellung des Jobrads erfolgt gegen eine monatliche Benutzungsgebühr, die vom Gehalt (netto) 
abgezogen wird; heißt also, es wird die Leasingrate oder eine frei vereinbarte Benutzungsgebühr vom Netto 
abgezogen. Da das Brutto hierbei unverändert bleibt, bewirkt diese Variante keine Minderung von Bemes-
sungsgrundlagen und somit auch keinen Nachteil für den Dienstnehmer z.B. bei der Basis für Überstunden, 
Entgeltfortzahlung bei Krankenstand, etc.

Die Höhe der Nutzungsgebühr ist Vereinbarungssache, darf allerdings die Summe (über die Nutzungslauf-
zeit gesehen) die Abschreibungskosten nicht übersteigen. Möglichkeiten u.a. wären entweder die Netto-Lea-
sing-Rate abzuziehen oder die monatliche Nutzungsgebühr z.B. im Ausmaß der Hälfte der vom Arbeitgeber 
zu entrichtenden Leasingrate zu vereinbaren (im Sinne einer 50 : 50 Kostenaufteilung zwischen Betrieb und 
Arbeitnehmer). 

Variante 2: Umwandlungsmodell

Zurverfügungstellung des Jobrads erfolgt mittels Bezugsumwandlung; dabei wird das Bruttogehalt um die 
Leasingrate gekürzt, wodurch sich aber auch die Bemessungsgrundlagen des Dienstnehmers kürzen. Heißt, 
bei Brutto € 3.000,00 kürzt sich das Entgelt zB. auf € 2.900,00. Somit verringert sich auch die Sozialversiche-
rung und die Lohnsteuer. Laut Vereinbarung kann festgelegt werden, dass die Sonderzahlungen weiterhin 
vom bisherigen Gehalt bezahlt werden.

Hier ist allerdings festzuhalten, dass die verminderte Bemessungsgrundlage in der Sozialversicherung zu 
einer Verringerung entgeltabhängiger arbeitsrechtlicher Ansprüche führt. So vermindern sich z.B. die ein-
zuzahlenden betrieblichen Vorsorgekassenbeiträge, die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die Überstun-
denentlohnung, etc. Im Hinblick auf eine – wenn vielleicht auch jetzt noch ferne – (Alters)pension ist mit 
Pensionsverlusten zu rechnen.

Vereinbart man weiterhin die Auszahlung der höheren Sonderzahlung, dann kommt es am Jahresende zu 
einer Sechtstelüberschreitung und (wahrscheinlich) wiederum zu einer Lohnsteuernachzahlung im Dezem-
ber.

Bei beiden Varianten ist zu beachten, dass sie zu keiner Unterschreitung des kollektivvertraglichen Mindest-
entgelts oder des unpfändbaren Freibetrags führen dürfen (vgl. § 29 LSD-BG und § 293 EO). Bei Variante 1 wäre 
denkbar, dass wenn der Gehaltsabzug zu einer solchen Unterschreitung führen würde, die Zahlweise umge-
stellt werden muss (z.B. auf Überweisung durch den Arbeitnehmer mittels Dauerauftrags).

Variante 3, ohne Benutzungsgebühr

Zurverfügungstellung des Jobrads erfolgt laut Vereinbarung zusätzlich zum Gehalt; d.h. ohne Benutzungs-
gebühr

Dabei würde der Arbeitgeber das Fahrrad leasen und vom Dienstnehmer keinen Kostenersatz verlangen; es 
würde sich sozusagen um eine kostenlose Zurverfügungstellung des Fahrrads handeln.

Bike-Leasing als Mitarbeiter-Be-
nefit: Immer mehr Betriebe bie-
ten Diensträder auch zur privaten 
Nutzung an. Worauf dabei recht-
lich zu achten ist.

Diensträder können unter be-
stimmten Voraussetzungen auch 
privat genutzt werden.

Betriebe wie Mayr-Melnhof ma-
chen es vor: Sie bieten ihren Mit-
arbeitern die Möglichkeit eines 
Dienstradleasings an. An den 
Standorten in Leoben und Gais-
horn können sie sich bei einem 
lokalen Händler ein (E-)Bike aussu-
chen und dieses auch privat nut-
zen.  Mayr-Melnhof least die Räder, 
die monatliche Rate wird vom Ge-
halt abgezogen, auch der Betrieb 
übernimmt einen Teil. Nach min-
destens drei Jahren kann der Mit-
arbeiter das Rad behalten – was 

unterm Strich deutlich günstiger 
kommt als ein herkömmlicher 
Kauf.
 
Doch wie funktioniert dieses Mo-
dell im Detail? Und wie ist diese 
Leasing-Form rechtlich zu wer-
ten? „Wird Dienstnehmern ein 
(Elektro-)Fahrrad für nicht beruf-
liche Fahrten überlassen, ist kein 
Sachbezugswert anzusetzen“, 
informieren die Experten der Ös-
terreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK).  Als „Nutzungsgebühr“ kön-
ne man eine Lohn- und Gehalts-
reduktion vereinbaren – bei emis-
sionsfreien Elektroautos ist dies 
ebenfalls möglich.

Welche Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen

Voraussetzung dafür ist, dass der 
Dienstgeber das Fahrrad kauft 

oder least. Zusätzlich muss das 
bisherige Entgelt des Dienstneh-
mers über dem kollektivvertrag-
lichen Mindestlohn liegen. Auch 
eine schriftliche Dienstvertrags-
änderung über die Reduktion des 
Bruttobezuges muss geschlos-
sen werden. Das verbleibende 
Bruttoentgelt muss zumindest 
dem kollektivvertraglichen Lohn 
entsprechen und gilt als Beitrags-
grundlage.

Kauft der Dienstnehmer das Rad 
am Ende des Leasingvertrags 
verbilligt ein, ist die Differenz als 
geldwerter Vorteil abzurechnen.

©ake1150 - stock.adobe.com
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Was Du bei uns findest:
Du suchst als erfahrene:r Bilanzierer:in oder

Buchhalter:in eine neue, anspruchsvolle Stelle, bei der

Du in allen Belangen unterstützt wirst? 

Du bist mitten in Deinem Studium und möchtest schon

jetzt in der Steuerberatung Fuß fassen und nach Deinem

Abschluss direkt als Berufsanwärter:in einsteigen? 

Du kommst frisch von der Schule und willst bei uns in

drei Jahren Steuerfachexperte:in werden?

Schau auf unserer Karriereseite vorbei - wir freuen uns

auf Deine Bewerbung! 
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Für nähere Infos melde Dich gerne bei:

Theresa Leeb, MA
HR & Process Managerin
t.leeb@grazertreuhand.at
0664/8225973

Die Grazer Treuhand ist seit 20 Jahren eine verlässliche

Partnerin für ihre Klient:innen aus den

unterschiedlichsten Branchen - und wir wachsen

ständig!

Unsere Mitarbeiter:innen sind dabei unser wichtigstes

Gut. Sie sorgen dafür, dass unsere Klient:innen

bestmöglich betreut werden und wir sorgen dafür, dass

unsere Mitarbeiter:innen ihre Arbeit und ihr Privatleben

bestmöglich miteinander vereinen können. 

Als familienfreundlicher Betrieb ist uns wichtig, auf die

individuellen und diversen Bedürfnisse unserer

Mitarbeiter:innen einzugehen und gemeinsam Lösungen

für alle Herausforderungen zu �nden. 

Werde Teil der 
GT Familie

https://grazertreuhand.

career.softgarden.de/
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Wer wir sind: R
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sachbezugsfreie Spezialfahrzeuge nur mehr für Fahrten – Woh-
nung - Arbeitsstätte

Die Finanzverwaltung hat ihre Meinung hinsichtlich der Sachbezugsbefreiung von Spezial-
fahrzeugen (Montagefahrzeuge mit eingebauter Werkbank, ÖAMTC- oder ARBÖ Fahrzeuge) 
geändert. Der Sachbezug ist nur mehr dann nicht anzusetzen, wenn ausschließlich Fahrten 
Wohnung – Arbeitsstätte – retour getätigt werden. Wird das Spezialfahrzeug anderweitig 
privat genutzt (z.B. Fahrten am Wochenende, Einkaufsfahrten), ist ein Sachbezug nach den 
allgemeinen Vorgaben zu berechnen. 

 Was tun?

1. 1. Es empfiehlt sich die Anordnung zur ordnungsgemäßen Führung eines 
Fahrtenbuchs, um beweisen zu können, dass die Spezialfahrzeuge nur für die 
Wegstrecke Dienstort-Wohnort und nicht für andere private Zwecke der Ar-
beitnehmer:innen benützt wurden. 

2. 2. Schriftliches Privatnutzungsverbot: „Die Benutzung für andere private Fahr-
ten ist ausnahmslos verboten.“

3. 3. Nachweisliches Zurückstellen der Spezialfahrzeuge auf dem Firmengelände 
nach Dienstende. Kontrollpflicht durch den Arbeitgeber.

4. 4. ev. Ansatz halber Sachbezug (vor allem bei Arbeitnehmer:innen, die privat 
kein Fahrzeug angemeldet haben)

5. 5. Wenn es sich bei den Spezialfahrzeugen um E-Fahrzeuge handelt, dann ist 
kein Sachbezugswert anzusetzen. (CO2-Ausstoß von 0,0 g/km).

©kasto - stock.adobe.com
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Impressum:
Herausgeber und für den Inhalt ver-
antwortlich ist die Grazer Treuhand 
Steuer beratung GmbH & Partner KG
A-8010 Graz, Petersgasse 128a 
Tel +43/316/4780, Fax DW-500
office@grazertreuhand.at 
www.grazertreuhand.at
Irrtum, Druck- & Satzfehler vorbehal-
ten.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
wird auf eine geschlechterspezifische 
Differenzierung verzichtet. Entspre-
chende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung für alle Geschlech-
ter.

Druck: Dorrong, 8053 Graz

Geburt
prüfung

jubiläen

Am 15.08. 2023 kam der kleine Lau-
rin Fussi-Tieber auf die Welt. Wir 
gratulieren unserem frisch geba-
ckenen Papa Daniel Fussi und wün-
schen ihm und seiner Familie alles 
Gute, viel Gesundheit und Freude! 

Sara Schneck und Lisa-Maria Klug haben die Prüfung zur Buchhalte-
rin bzw. Bilanzbuchhalterin erfolgreich bestanden! Wir gratulieren, ihr 
könnt stolz auf euch sein!

Besondere Jubiläen haben auch Gabi Degen und Maria Kogler – beide 
sind inzwischen seit unglaublichen 35 Jahren bei der Grazer Treuhand. 
Wir bedanken uns für die Treue und unermüdliche Leistung – solche Kol-
leg:innen findet man nicht überall! 

grazertreuhand.at


